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Marktgemeinde         lfd.Nr.  03 

Michelhausen  

Protokoll  
über die  

Sitzung  des Gemeinde rat es 

am Dienstag , den 17.06.2025, im  Gemeindeamt Michelhausen  

Beginn:  19:00 Uhr     Die Einladung erfolgte am 12.06.2025 

Ende:  20:30 Uhr     durch Kurrende.  

 

anwesend waren : 

Bürgermeister:  Bernhard Heinl  

Vizebürger meister:  Eduard Sanda 

GGR  Bernhard Baumgartner  GGR  Maria Burchhart  

GGR Bernhard Heinreichsberger  GGR Daniela Schodt  

GR Sylvia Aichinger  GR Bernhard  Bürgmayr  

GR Marcel Fischer  GR Walter Herzog  

GR Luca Hüttinger  GR Helmut Kohl  

GR Mag. Reinhard Ossberger  GR Josef Ott 

GR Helmut Schuster  GR Michael Vogler  

GGR Mag. Gerald Fröhlich  GR DI (FH) Silvia Eiletz 

GR Christian Laistler  GR MMag. Sabine Schreiner  

GR  Mag. Christoph Wohlmuther   

GR  Walter Högl  GR  Roman Rauscher  

 

anwesend war außerdem :  

Mag. Astrid Trettenhahn als Schriftführerin  

entschuldigt abwesend waren:  

  

 

nicht entschuldigt abwesend waren:  

  

 

Vorsitzender:  Bürgermeister Bernhard Heinl  

 

Die Sitzung war öffentlich.  

Die Sitzung war beschluss fähig  
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Tagesordnung  

1) Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 

25.03.2025 

2) Auftragsvergabe FRC- Finance & Risk Consult GmbH  

3) Bericht des Prüfungsausschusses  

4) Bericht e der Ausschüsse 

5) Anfrage Team Michelhausen ɀ SPÖ & Unabhängige zum Jahresabschluss 2023 der  

JLM GmbH 

6) Annahme der Zusicherung von Förderungsmitteln aus dem NÖ 

Wasserwirtschaftsfonds  

7) Annahme des Förderungsvertrages mit dem Bundesminister für Land - und 

Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend die Förderung für 

Abwasserentsorgungsanlage, BA 20 Katastrophenfonds Hochwasser 09/2024 MG 

Michelhausen  

8) Sondernutzungsvertrag gem. § 18 NÖ Straßengesetz (Regenwasserkanal 

Michelndorf)  

9) Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der Marktgemeinde 

Michelhausen in den KGs Michelhausen, Atzelsdorf, Michelndorf und Spital, MHAU -

FÄ12-12515 

10) Bausperre gem. § 35 NÖ Raumordnungsgesetz 2014  

11) Aufhebung der Verordnung des Gemeinderates vom 25.03.2025 betreffend 

Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der Marktgemeinde 

Michelhausen in der KG Rust (MHAU -FÄ8-12143-B, Änderungspunkt 7a)  

12) Entwidmung der Teilflächen 2 und 3 des Grundstückes Nr. 25/1 der KG Spital aus 

dem öffentlichen Gut laut Teilungsplan der Fa. TERRAGON Vermessung ZT -GmbH, 

GZ 13640, vom 06.05.2025  

13) Verkauf der Teilflächen 2 und 3 des Grundstückes Nr. 25/1 der KG Spital laut 

Teilungsplan der Fa. TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 13640, vom 06.05.2025  

14) Widmung der Teilflächen 1und 3 der Grundstücke Nr. 132 bzw. 133/1 der KG Rust 

ins öffentliche Gut sowie Entwidmung der Teilflächen 4 und 5 des Grundstückes Nr. 

145/1 der KG Rust aus dem öffentlichen Gut laut Teilungsplan der Fa. TERRAGON 

Vermessung ZT-GmbH, GZ 13556, vom 31.03.2025  

15) Löschung des Wiederkaufsrechts betreffend Liegenschaft EZ 545, Grundstück Nr. 

389/6 KG Michelndorf (Rosa Eigner)  

16) Aufhebung der Verordnung des Gemeinderates vom 30.07.2024, mit welcher der 

Funktionsdienstposten der Leitung der schulischen Nachmittagsbetreuung der 

Funktionsgruppe VIII zugeordnet wurde  
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Verlauf der öffentlichen Sitzung  

Der Vorsitzende begrüßt die erschienenen Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit 

fest und eröffnet die heutige Sitzung.  

 

 

 

Dringlichkeitsanträge gem. § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung  

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Michelhausen stellt den Antrag, die 

Tagesordnung der heutigen Sitzung um 3 Punkte zu erweitern und de m Punkt  17) 

vorzuziehen:  

Punkt 17) neu  

Auftragsvergabe wiederkehrende Kanalreinigung  

 

Punkt 18) neu  

App book2eat.at - Bestellsystem für Mahlzeiten in Volksschule und Kindergärten  

 

Punkt 19) neu  

Tauschvertrag Musser (siehe TP 14)  

 

 

Eine Begründung erfolgt mündlich.  

 

Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages:  

 

 

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird in allen 3 Punkten zugestimmt.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr. 1 

Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 

25.03.2025  

 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 25.03.2025 

keine Einwände erhoben wurden.  

 

Das Protokoll gilt daher als genehmigt.  
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Tagesordnungspunkt Nr.  2 

Auftragsvergabe FRC- Finance & Risk Consult GmbH  

 

Der Bürgermeister übergibt das Wort an den Geschäftsführer der Fa. FRC -Finance & Risk 

Consult GmbH, Herrn Mag. Heinz Hofstätter, der das nachstehende Angebot näher 

erläutert:  
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Antrag des Gemeindevorstandes : 

 

Der Gemeinde vorstand  möge beschließen, die Fa. FRC- Finance & Risk Consult GmbH  mit 

dem Portfoliomanagement laufend und dem Ausschreibungsservice laufend 

entsprechend dem oben dargestellten Angebot vom 03.03.2025, Nr. AN -2025-0037, zu 

beauftragen.  

 
 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  mit einer Gegenstimme (GR Rauscher ɀ FPÖ)   
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Tagesordnungspunkt Nr. 3 

Bericht des Prüfungsausschusses  

Der Bürgermeister erteilt für diesen Tagesordnungspunkt Herrn GR Christian Laistler das 

Wort. Dieser bringt dem Gemeinderat folgende n schriftliche n Bericht über das Ergebnis 

der Prüfung am 10.06.2025 zur Kenntnis.     
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Der Bürgermeister gibt zu dem  Bericht keine Stellungnahme ab.   
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Tagesordnungspunkt Nr.  4 

Berichte der Ausschüsse  

 

Die Vorsitzende des Ausschusses I ɀ Schule, Kindergärten, SNMB, Frau GGR Daniela 

Schodt , verweist auf den Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters - Punkt 18) neu  

App book2eat.at - Bestellsystem für Mahlzeiten in Volksschule und Kindergärten  - der 

auf Empfehlung dieses Ausschusses gestellt wurde.  

 

Die Vorsitzende des Ausschusses III ɀ Verkehr, Frau GGR Maria Burchhart, berichtet, dass 

in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss IV ɀ Güterwege, Kanal ɀ auf 

Anforderung der Verkehrsabteilung der BH Tulln die Fahrverbote auf Güterwegen für LKW 

mit über 3,5 t Gesamtgewicht , ausgenommen landwirtschaftliche Fahrzeuge und 

Anrainer,  überarbeitet wurden.  

 

GR Högl ersucht als Fraktionsführer der FPÖ um künftige Einladung zu den 

Ausschusssitzungen.  

 

 

 

 

 

  



Sitzung des Gemeinderates am 17.06.2025 
 

18 
 

Tagesordnungspunkt Nr.  5 

Anfrage Team Michelhausen ɀ SPÖ & Unabhängige zum Jahresabschluss 2023 der 

JLM GmbH (im Zuge der Sitzung des Gemeinderates am 25.03.2025 zu TP 4)  
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Diese Anfrage wird vom Bürgermeister folgendermaßen beantwortet:  

 

a) Die Gewinn - und Verlustrechnung der Gesellschaft zeigt eine deutliche Steigerung 

der 5. Sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Bitte um detaillierte Erläuterung, 

warum diese Aufwendungen im Vergleich zu 2022 gestiegen sind.  
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Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwände betrifft vor allem die Position 

Instandhaltungen (siehe Konto 72020 bzw. Seite 20/38 in JLM 2023 Jahresabschluss). Im 

Jahr 2023 gab es einen einmalig erhöhten Aufwand für Betonimprägnierung und 

Graffitisc hutz in den Stiegenhäusern des Parkhauses. Die Kosten haben sich auf  EUR 

98.600,00 netto belaufen.  

 

b) Das 9. Ergebnis vor Steuern hat sich um mehr als 100.000 EUR weiter 

verschlechtert. Inwiefern hat das Auswirkung auf die weitere Finanzierung der 

Gesellschaft? Bestehen hier mittelfristige Risiken?  

 

Die in der Antwort zu Punkt a) angeführten Aufwände schlagen sich unter anderem im 

Jahresergebnis nieder. Die Investition in den Beton - und Graffitischutz ist präventiv 

erfolgt und soll mittelfristig die immer wieder anfallenden hohen Reinigungs - und 

Instandsetzungskosten durch Verschmutzung, Vandalismus etc. senken.  

 

c) Die JLM GmbH hält eine Beteiligung an der BTE Bahnhof Tullnerfeld Entwicklungs - 

und Betriebs GmbH. Weitere inhaltliche Details sind dem Lagebericht zu dieser 

Beteiligung nicht zu entnehmen. Welche Informationen kann die Geschäftsführung 

dem Gemeinderat im Rahmen der Sitzung zu dieser Beteiligung für das GJ 2023 geben?  

 

Der Anteil der JLM GmbH von 25 Prozent an der BTE GmbH im Geschäftsjahr 2023 war 

zusammengesetzt aus 13 Prozent direkter Beteiligung und 12 Prozent, die die JLM 

GmbH treuhändisch für einen stillen Teilhaber gehalten hat. Dieser treuhändisch 

gehaltene Antei l des stillen Teilhabers wurde mittlerweile vom Mehrheitsgesellschafter 

übernommen. Derzeit hält die JLM GmbH also 13 Prozent an der BTE GmbH.  

 

Die Beteiligung der JLM GmbH an der BTE GmbH ist dadurch begründet, dass durch die 

JLM das Baurecht auf Baurechtsflächen der ÖBB am Bahnhof Tullnerfeld in die BTE 

GmbH eingebracht wurde. Des Weiteren sind durch die Beteiligung der JLM GmbH 

Möglichkeiten de r Mitbestimmung bei der Entwicklung des Bahnhofareals gewährleistet, 

die die JLM im Interesse der in ihr vertretenen drei Standortgemeinden am Bahnhof 

Tullnerfeld wahrnimmt.  

 

Für das Geschäftsjahr 2023 weist die BTE GmbH bei einer Bilanzsumme von EUR 

4.979.999,82 einen Jahresfehlbetrag von 70.374,25 in der Gewinn - und Verlustrechnung 

aus. 
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GR Wohlmuther bedankt sich für die Ausführungen.  



Sitzung des Gemeinderates am 17.06.2025 
 

22 
 

Tagesordnungspunkt Nr.  6 

Annahme der Zusicherung von Förderungsmitteln aus dem NÖ 

Wasserwirtschaftsfonds  

 

Der Bürgermeister legt nachstehende Zusicherung von Förderungsmitteln aus dem NÖ 

Wasserwirtschaftsfonds für die Behebung von Hochwasserschäden an der 

Abwasserentsorgungsanlage Michelhausen vor und teilt mit, dass die Zusicherung erst 

nach Übermittlung der unten angeschlossenen Annahmeerklärung Rechtsgültigkeit 

erlangt:  
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Antrag des Gemeindevorstandes:  
 
Der Gemeinderat möge die vorbehaltlose Annahme der Zusicherung des NÖ 

Wasserwirtschaftsfonds vom 14.03.2025, WWF -50768020/2 für den Bau der 

Abwasserentsorgungsanlage Michelhausen, Katastrophenfonds Hochwasser 09/2024, 

Bauabschnitt 20, beschließen.  

 
 
 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig   
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Tagesordnungspunkt Nr.  7 

Annahme des Förderungsvertrages mit dem Bundesminister für Land - und 

Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend die Förderung für 

Abwasserentsorgungsanlage, BA 20 Katastrophenfonds Hochwasser 09/2024 MG 

Michelhausen  

 

Der Bürgermeister legt nachstehende n Förderungsvertrag mit dem Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend die Förderung für 

Abwasserentsorgungsanlage, BA 20 Katastrophenfonds Hochwasser 09/2024 MG 

Michelhausen  vor und teilt mit, dass dieser erst nach Übermittlung der unten 

angeschlossenen Annahmeerklärung Rechtsgültigkeit erlangt:  
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Antrag des Gemeindevorstandes : 
 
Der Gemeinderat möge die vorbehaltlose Annahme de s Förderungsvertrages vom 

11.02.2025, Antragsnummer C406539, betreffend die Gewährung eines 

Investitionszuschusses für die Abwasserentsorgungsanlage BA 20 Katastrophenfonds 

Hochwasser 09/2024 MG Michelhausen ɀ laut oben dargestellter Annahmeerklärung - 

beschließen.  

 
 
 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig   
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Tagesordnungspunkt Nr.  8 

Sondernutzungsvertrag gem. § 18 NÖ Straßengesetz (Regenwasserkanal 

Michelndorf)  

 

Der Bürgermeister legt einen Sondernutzungsvertrag gem. § 18 NÖ Straßengesetz mit 

dem Land NÖ (Gruppe Straße) über die Benützung der LB1 für einen anderen als ihren 

bestimmungsgemäßen Zweck ɀ Querungen im offenen Verfahren bei km 44,186; bei km 

44,269 zur Errichtung einer Abwasserbeseitigungsanlage Regenwasserkanal in der 

Marktgemeinde Michelhausen, KG Michelndorf, STBA2 -SN-14/490 -2025, vor.  

 

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes : 
 
Der Gemeinderat möge d en Abschluss des  oben angeführte n Sondernutzungsvertrages 

beschließen.  

 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig   
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Tagesordnungspunkt Nr. 9 

Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der Marktgemeinde 

Michelhausen in den KGs Michelhausen, Atzelsdorf, Michelndorf und Spital, 

MHAU-FÄ12-12515 

 

Der Bürgermeister berichtet über die geplanten Änderungen des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes/Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Michelhausen 

in den KGs Michelhausen, Atzelsdorf, Michelndorf und Spital, MHAU -FÄ12-12515, im 

beschleunigten Verfahren gem. § 25 a Abs. 1 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 und die dazu 

ergangene positive  rechtliche,  raumordnungsfachliche und naturschutzfachliche 

Beurteilung des Amtes der NÖ Landesregierung. Er verweist auf den Erläuterungsbericht 

einschließlich Plandarstellungen de s Raumplanungsbüro DI Haselberger und den 

nachstehenden Verordnungstextentwurf . Weiters berichtet er von der zu Punkt 3 

abgeschlossenen zivilrechtlichen Vereinbarung und dem während der Auflagefrist 

eingelangte n Einspruch einer betroffenen Grundeigentümerin zu Punkt 5. Zu diesem 

Einspruch wurde eine Stellungnahme des Raumplanungsbüros DI Haselberger eingeholt 

(siehe unten)  
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Zivilrechtliche Vereinbarung der betroffenen Grundeigentümer und der 

Marktgemeinde Michelhausen  zu Punkt 3: 
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Einspruch der betroffenen Grundeigentümerin zu Punkt 5: 
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Stellungnahme des Raumplaners zum Einspruch per E -Mail vom 10.06.2025:  
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Beilage zur Stellungnahme des Raumplaners zum Einspruch per E -Mail vom 

10.06.2025
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Antrag des Gemeindevorstandes : 
 
Der Gemeinderat möge nach Erläuterung der Stellungnahmen die Änderung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes/Flächenwidmungsplanes  laut  Erläuterungsbericht 

einschließlich Plandarstellungen , zivilrechtlicher Vereinbarung  und 

Verordnungstextentwurf des Raumplanungsbüros DI Siegl, MHAU -FÄ12-12515, 

beschließen.  

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  mit einer Stimmenthaltung (GR Rauscher ɀ FPÖ)  
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Tagesordnungspunkt Nr.  10 

Bausperre gem. § 35 NÖ Raumordnungsgesetz 2014  

 

Der Bürgermeister legt nachstehende Unterlagen des Raumplanungsbüros DI 

Haselberger für die Erlassung einer Bausperre gem. § 35 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 

(Bebauungsplan) für alle Wohnbaulandflächen  vor:  

 
MARKTGEMEINDE MICHELHAUSEN                                      - 42 

- 
ERLASSUNG EINER BAUSPERRE NACH §35 (Bebauungsplan)    PZ: MHAU ï BS6 ï 12832 - BBP 
- VERORDNUNGSTEXTENTWURF -                 

 

V E R O R D N U N G S T E X T E N T W U R F 

 

§ 1 Gemäß §35 des NÖ ɀ Raumordnungsgesetzes idgF. wird für die Plandarstellung mit der PZ: 

ɊMHAU-BS6-12832-BBPɈ (3 Blatt), die Bestandteil dieser Verordnung ist, färbig dargestellten 

Flächen eine Bausperre erlassen.  

§ 2 Zielsetzungen  

Die gegenständlichen, in der Plandarstellung ɊgrünɈ hinterlegten Teilbereiche der Gemeinde 

Michelhausen, weisen zum überwiegenden Teil den Charakter und die Bebauungsdichte von ɊEin- 

bis Zweifamilienhaus -GebietenɈ auf bzw. handelt es sich um darin innenliegende oder daran 

unmittelbar anschließende, kleinrä umige Baulandreserveflächen.  

Vereinzelt wird die lockere Bebauung in diesen Gebieten jedoch bereits mit dichteren 

Bebauungsformen durchsetzt.  

Die Errichtung von weiteren großvolumigen Bauten mit deutlich mehr als zwei Wohneinheiten pro 

Grundstück würde einerseits in diesen Bereichen in offensichtlichem Widerspruch zur 

gewachsenen Siedlungsstruktur und auch nicht im Einklang mit den Zielsetzungen  der 

Ortsentwicklung bezüglich Einwohnerzuwachs, Siedlungs - und Infrastruktur, etc. stehen. 

Andererseits würde dies eventuell Kapazitätsgrenzen der infrastrukturellen Ausstattung in diesen 

Siedlungsgebereichen bzw. des jeweiligen Ortsteils übersteigen.  

Es wird daher angestrebt, dass die gewachsene, aufgelockerte Siedlungs - und Bebauungsstruktur 

in diesen Bereichen für die Dauer der Bausperre und darüber hinaus möglichst gewahrt wird.  

Die gegenständlichen, in der Plandarstellung  ɊrotɈ hinterlegten Teilbereiche der Gemeinde 

Michelhausen, stellen die historischen Ortskerne von Michelhausen, Rust, Michelndorf, 

Mitterndorf, Spital, Streithofen, Atzelsdorf und Pixendorf und deren Randbereiche mit 

überwiegend geschlossener Straßenrandbebauun g und teilweise auch noch landwirtschaftlich 

oder kleingewerblich geprägter Nutzungsstruktur - mit einem sehr einheitlichen, erhaltenswerten 

Straßenbild in Form der geschlossenen Straßenrandbebauung und Dom inanz der Bauklassen I 

und II ɀ dar.  
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Es wird daher angestrebt, dass die historisch gewachsenen, erhaltenswerten 

Bebauungsstrukturen in diesen Bereichen für die Dauer der Bausperre und darüber hinaus 

ebenfalls möglichst gewahrt werden.  

Weiters soll generell für alle Baulandflächen des Gemeindegebiets eine Verbesserung des 

Kleinklimas und einer Reduktion der Bodenversiegelung angestrebt werden. Die Marktgemeinde 

beabsichtigt daher in den ɊTextlichen BebauungsvorschriftenɈ Maßnahmen zur Erhaltung von 

Ɋunversiegelten FlächenɈ sowie Begrünung von KFZ-Stellplätzen und möchte damit einen Beitrag 

gegen den fortschreitenden Klimawandel setzen.  

§ 3 Zweck der Bausperre bzw. der geplanten Erlassung eines Bebauungsplanes  

 Die oben angeführte Zielsetzung für die in der Plandarstellung ɊgrünɈ hinterlegten Teilbereiche 

der Marktgemeinde Michelhausen soll im Hinblick auf eine geordnete zukünftige Entwicklung 

durch eine Einschränkung der Verdichtungsmöglichkeiten im Zuge der Erarbeitung eines 

flächendeckenden Bebauungsplanes erreicht werden.  

Bis dahin müssen in diesen Bereichen im Zuge von Grundstücksteilungen neu geschaffene 

Bauplätze eine Mindestgröße von 600m² aufweisen.  

Weiters ist lediglich eine Ɋhöchstzulässige Gebäudehöhe von 7,0mɈ, wobei der höchste Punkt eines 

Gebäudes höchstens 3m über der höchstzulässigen Gebäudehöhe liegen darf, und eine maximale 

ɊGeschoßflächenzahlɈ (das Verhältnis der Summe der Grundrissflächen aller oberirdischen 

Geschoße von Gebäuden zur Fläche des Bauplatzes) von 0,8 zulässig.  

Die oben angeführte Zielsetzung für die in der Plandarstellung ɊrotɈ hinterlegten Teilbereiche  der 

Marktgemeinde Michelhausen soll im Hinblick auf die angestrebte Erhaltung der historisch 

gewachsenen Bebauungsstrukturen durch entsprechende Festlegungen im Zuge der Ausarbeitung 

eines flächendeckenden Bebauungsplanes (z.B. Festlegung von Bebauungsbes timmungen, wie 

max. Bebauungsdichte, Bebauungsweise, Höchstzulässige Gebäudehöhe, ɊAnbauverpflichtungɈ 

entlang der Straßenfluchtlinien, hintere Baufluchtlinien bz w. spezielle Textliche 

Bebauungsvorschriften) erreicht werden.  

Bis dahin müssen in diesen Bereichen im Zuge von Grundstücksteilungen neu geschaffene 

Bauplätze eine Mindestgröße von 1.000m² aufweisen bzw. ist lediglich eine Ɋhöchstzulässige 

Gebäudehöhe von 8,0mɈ und eine maximale ɊGeschoßflächenzahlɈ (das Verhältnis der Summe der 

Grundrissflächen aller oberirdischen Geschoße von Gebäuden zur Fläche des Bauplatzes) von 1,0 

zulässig. 

Neu- und Zubauten von landwirtschaftlichen Gebäuden im ɊBauland-Agrargebiet (BA)Ɉ sind von 

der Beschränkung der Bruttogeschoßfläche ausgenommen  

Vorschlag für die Festlegung der Textlichen Bebauungsvorschriften für alle Baulandflächen : 

1. Gestaltung und Begrünung von KFZ -Stellplätzen  

1.1) Bei der Errichtung und Umgestaltung von KFZ-Stellplätzen im Freien sind die Abstellflächen 

(ausgenommen Fahrflächen) mit sickerfähigen Oberflächen herzustellen bzw. sind die 
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Oberflächenwässer über geeignete Versickerungsanlagen (Sickermulden, Sickerschacht,Ɏ) zur 

Versickerung zu bringen. 

1.2) Bei der Errichtung von Abstellflächen bei mehr als 4 Stellplätzen im Wohnbauland sind diese 

mit Bäumen zu überstellen. Pro 4 Stellplätze muss im Bereich der Parkplätze zumindest 1 Baum 

(Stammumfang 20/25, gemessen in 1m Höhe, Hochstamm, mind. 4mal verpflanzt) gepflanzt 

werden. 

Diese Bäume sind nach den gültigen Regeln der Technik zu pflanzen, zu pflegen und in einem 

vitalen Zustand zu erhalten. 

1.3) Bei der Herstellung von Park-, Rangier- oder Verkehrsflächen im ɊBauland ɀ Betriebsgebiet 

(BB)Ɉ und ɊBauland ɀ Sondergebiet (BS)Ɉ sind Ersatzpflanzungen für die neu versiegelten 

Bodenflächen vorzunehmen. Je 100m² angefangener versiegelter Fläche sind 2 Bäume gemäß 

Punkt 1.2) im Anschluss an die Park-, Rangier- oder Verkehrsflächen auf dem betroffenen 

Grundstück zu pflanzen.  

2. Unversiegelte Flächen  

2.1) Unversiegelte Flächen sind Teile von Bauplätzen, auf denen jegliche bauliche Anlagen 

unzulässig sind und eine Abdeckung des Bodens mit einer wasserundurchlässigen Schicht nicht 

gestattet ist. Ausgenommen sind unterirdische Bauwerke, deren Oberkante mindestens 1 m 

unter der bewilligten, veränderten Höhenlage des Geländes liegt, wobei das Ausmaß der 

unterirdischen Bauwerke auf 80% der Grundstücksgröße limitiert ist. 

2.2) Pro Bauplatz müssen zumindest 50% der nicht mit Haupt - und Nebengebäuden bebaubaren 

Flächen des Bauplatzes unversiegelt ausgeführt werden (z.B.: Wiesen und Rasenflächen, 

bepflanzte Flächen, Beete, Bewuchs,Ɏ).  

Ausgenommen davon sind Fahnenzufahrten und Servitutszufahrten. Diese dürfen in jedem Fall 

befestigt und versiegelt ausgeführt werden. 

Die Lage und das Ausmaß dieser Flächen ist in einem Lageplan - Maßstab 1:500 - zum Antrag 

auf Baubewilligung einzutragen. 

§ 4 Diese Verordnung tritt mit ihrer Kundmachung in Kraft.  

 

Die 3 planlichen Darstellungen mit den ausgewiesenen grünen und roten Flächen 

in allen Katastralgemeinden der Marktgemeinde Michelhausen, Planzahl: MHAU -

BS6-12832-BBP, Juni 2025, liegen im Gemeindeamt auf.   
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Antrag des Gemeindevorstands : 
 
Der Gemeinderat möge die Bausperre gem. § 35 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 

(Bebauungsplan) für alle Wohnbaulandflächen  laut den oben dargestellten 

Beschlussunterlagen beschließen.  

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  mit einer Gegenstimme (GR Rauscher ɀ FPÖ)  
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Tagesordnungspunkt Nr. 11 

Aufhebung der Verordnung des Gemeinderates vom 25.03.2025 betreffend 

Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der Marktgemeinde 

Michelhausen in der KG Rust (MHAU -FÄ8-12143-B, Änderungspunkt 7a)  

 

Der Bürgermeister berichtet, dass die vom Gemeinderat am 25.03.2025 beschlossene 

Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der Marktgemeinde Michelhausen in 

der KG Rust (MHAU-FÄ8-12143-B, Änderungspunkt 7a)  ɀ Umwidmung von Ɋöffentlicher 

VerkehrsflächeɈ in ɊBauland AgrargebietɈ sowie geringfügige Verschiebung der 

Widmungsgrenzen zwischen ɊBauland AgrargebietɈ, Ɋöffentlicher VerkehrsflächeɈ und 

ɊGrünland GrüngürtelɈ am westlichen Siedlungsrand von Rust laut Begutachtung durch 

die raumordnungsfachliche Amtssachverständige des Amtes der NÖ Landesregierung im 

Widerspruch zu § 15 Abs. 3 Z.  1 NÖ ROG 2014 steht, da die gegenständliche Fläche im 

HQ100- Abflussbereich der Perschling liegt. Die Genehmigung dieser Verordnung müsste 

daher versagt werden. Vor Versagung wird dem Gemeinderat die Gelegenheit zur 

Aufhebung dieser Verordnung (siehe Vero rdnungstextentwurf unten) gegeben.  

 
 

VERORDNUNGSTEXTENTWURF 
 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Michelhausen beschließt in seiner Sitzung 

vom ............................. folgende 

 

V E R O R D N U N G 
 

Die in der Gemeinderatssitzung vom 25.03.2025 beschlossene Verordnung ĂBñ  

(PZ.: MHAU-FÄ8-12143-B - betreffend Änderungspunkt 7a zum 

Flächenwidmungsplan in der KG. Rust), wird aufgehoben. 

 

Die Verordnung gilt nach Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist als 

aufgehoben. 

 

     ................................................... 

      Der Bürgermeister 
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Antrag des Gemeindevorstandes : 
 
Der Gemeinderat möge die Aufhebung der Verordnung des Gemeinderates vom 

25.03.2025 betreffend Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der 

Marktgemeinde Michelhausen in der KG Rust (MHAU -FÄ8-12143-B, Änderungspunkt 7a)  

mittels obigen Verordnungstextentwurfes beschließen.  

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr.  12 

Entwidmung der Teilflächen 2 und 3 des Grundstückes Nr. 25/1 der KG Spital aus 

dem öffentlichen Gut laut Teilungsplan der Fa. TERRAGON Vermessung ZT -GmbH, 

GZ 13640, vom 06.05.2025  

 

Der Bürgermeister legt den Teilungsplan der Fa. TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 

13640, vom 06.05.2025 , betreffend d ie Grundstück e Nr. 23, 24 und 25/1  der KG Spital vor.  

 

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes : 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass laut Teilungsplan der Fa. TERRAGON 

Vermessung ZT-GmbH, GZ 13640, vom 06.05.2025 ,  

 

Ɏ folgende Trennstück e der nachstehenden Grundstücke aus dem  öffentliche n Gut der 

Marktgemeinde Michelhausen entwidmet  und den  Eigentümer n folgende r Grundstücke 

zugeschrieben werden : 

 

Trennstück  von GST EZ KG Ausmaß  zu GST EZ 

2 25/1  33 Spital 54 m2 23 219 

3 25/1  33 Spital 27 m²  24 54 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr.  13  

Verkauf der Teilflächen 2 und 3 des Grundstückes Nr. 25/1 der KG Spital laut 

Teilungsplan der Fa. TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 13640, vom 

06.05.2025 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass sich im Zuge einer Vermessung herausgestellt hat, dass 

die Grundstücksgrenzen der Grundstücke Nr. 23 und 24 der KG Spital zum öffentlichen 

Gut nicht dem Naturstand entsprechen und es wurde von den Grundeigentümern der 

Wunsch geäußert diese Teilflächen (siehe auf TOP 6) käuflich zu erwerben.  

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes : 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, die Teilflächen 2 (54 m²) und 3 (27 m²) des 

Grundstückes Nr. 25/1 der KG Spital laut Teilungsplan der Fa. TERRAGON Vermessung ZT -

GmbH, GZ 13640, vom 06.05.2025 , an die Grundeigentümer der angrenzenden 

Grundstücke Nr. 23 bzw. 24 (Claudia und Rudolf Ducke) zum Pauschalpreis von insgesamt 

ɚ 3.500,00 zu verkaufen. 

 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr.  14 

Widmung der Teilflächen 1  und 3 der Grundstücke Nr. 132 bzw. 133/1 der KG Rust 

ins öffentliche Gut sowie Entwidmung der Teilflächen 4 und 5 des Grundstückes 

Nr. 145/1 der KG Rust aus dem öffentlichen Gut laut Teilungsplan der Fa. 

TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 13556, vom 31.03.202 5 

 

Der Bürgermeister legt den Teilungsplan der Fa. TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 

13556, vom 31.03.2025 , betreffend d ie Grundstück e Nr. 132, 133/1 und 145/1 der KG Rust 

vor.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes : 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass laut Teilungsplan der Fa. TERRAGON 

Vermessung ZT-GmbH, GZ 13556, vom 31.03.2025 ,  

 

Ɏ folgende Trennstück e der nachstehenden Grundstücke in das öffentliche Gut der 

Marktgemeinde Michelhausen gewidmet  und bei den  Eigentümer n folgende r 

Grundstücke abgeschrieben werden : 

 

Trennstück  von GST EZ KG Ausmaß  zu GST EZ 

1 132 52 Rust 3 m2 145/1  175 

3 133/1  52 Rust 7 m² 145/1  175 

 
 

Ɏ folgende Trennstück e der nachstehenden Grundstücke aus dem  öffentliche n Gut der 

Marktgemeinde Michelhausen entwidmet  und den  Eigentümer n folgende r Grundstücke 

zugeschrieben werden : 

 

Trennstück  von GST EZ KG Ausmaß  zu GST EZ 

4 145/1  175 Rust 21 m2 133/1  52 

5 145/1  175 Rust 6 m² 133/1  52 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr.  15  

Löschung des Wiederkaufsrechts betreffend Liegenschaft EZ 545, Grundstück Nr. 

389/6 KG Michelndorf (Rosa Eigner)  

 
Der Bürgermeister legt das Ansuchen  um Zustimmung zur Löschung des 

Wiederkaufsrechts laut Kaufvertrag vom 11.02.1994 betreffend die Liegenschaft EZ 545 

der KG Michelndorf vor.  

 

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes : 
 
Der Gemeinderat möge der Löschung des Wiederkaufsrechts laut Kaufvertrag vom 

11.02.1994 betreffend die Liegenschaft EZ 545 der KG Michelndorf zustimmen.  

 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr.  16 

Aufhebung der Verordnung des Gemeinderates vom 30.07.2024, mit welcher der 

Funktionsdienstposten der Leitung der schulischen Nachmittagsbetreuung der 

Funktionsgruppe VIII zugeordnet wurde  

 

Der Bürgermeister berichtet, dass laut Verordnungsprüfung durch die Abteilung IVW3 des 

Amtes der NÖ Landesregierung gegen die vom Gemeinderat am 30.07.2024 (unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit) beschlossene Verordnung, mit welcher der 

Funktionsdienstposten der Leitung der schulischen Nachmittagsbetreuung der 

Funktionsgruppe VIII zugeordnet wurde , rechtliche Bedenken bestehen, da dieser 

Funktionsdienstposten im derzeitigen Dienstpostenplan nicht gesondert bezeichnet ist 

und die Verordnung als genereller Verwaltu ngsakt im öffentlichen Teil der Sitzung hätte 

behandelt werden müssen.  

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes : 
 
Da der gegenständliche Funktionsdienstposten aufgrund der Kündigung der 

Mitarbeiterin, für die dieser Posten geschaffen wurde, nicht mehr benötigt wird, möge d er 

Gemeinderat beschließen, die oben bezeichnete Verordnung ersatzlos aufzuheben.  

 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr.  17 neu  

Auftragsvergabe wiederkehrende Kanalreinigung  

 

Der Bürgermeister legt nachstehenden Vergabevorschlag des Büro Trattner  für die 

wiederkehrende Kanalreinigung im Gemeindegebiet Michelhausen vor. Es handelt sich 

um einen Richtwert für die Kosten pro Jahr, wobei das gesamte Kanalnetz wiederkehrend 

innerhalb eines Zeitraumes von 4 bis 5 Jahren gereinigt werden soll.  
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Dringlichkeitsa ntrag des Bürgermeisters : 
 
Der Gemeinderat möge die Fa. Hydro Ingenieure Kanaltechnik GmbH mit der 

wiederkehrenden Kanalreinigung des gesamten Kanalnetzes im Gemeindegebiet 

Michelhausen  zum Richtpreis von ɚ 16.485,00 netto pro Jahr laut oben dargestellte m 

Vergabevorschlag  beauftragen.  

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr.  18 neu  

App book2eat.at - Bestellsystem für Mahlzeiten in Volksschule und Kindergärten  

 

Der Bürgermeister erteilt Frau GGR Schodt das Wort. Diese berichtet, dass im Ausschuss 

I ɀ Schule, Kindergarten, SNMB ɀ über die Einführung einer online ɀ Essensbestellung in 

den Kindergärten und der SNMB beraten wurde und es wurde beschlossen, die 

Beauftragung der Fa. tech2solutions GmbH  laut unten angeführtem Angebot mit der 

Variante ɊServicegebühr auf EssenspreisɈ zu empfehlen. 
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Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters:  
 
Der Gemeinderat möge die Fa. tech2solutions GmbH mit der Zurverfügungstellung der 

Plattform book2eat laut unten angeführtem Angebot mit der Variante ɊServicegebühr auf 

EssenspreisɈ zum einmaligen Ersteinrichtungspreis von ɚ 1.300,00 brutto beauftragen. 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  

 

 

  



Sitzung des Gemeinderates am 17.06.2025 
 

69 
 

Tagesordnungspunkt Nr.  19 neu  

Tauschvertrag Musser (siehe TP 14)  

 

Der Bürgermeister legt ɀ bezugnehmend auf den TP 14 ɀ den nachstehenden 

Tauschvertrag mit Frau Brigitte und Herrn Franz Musser betreffend die Teilflächen 1 und 

3 der Grundstücke Nr. 132 bzw. 133/1 der KG Rust und  der Teilflächen 4 und 5 des 

Grundstückes Nr. 145/1 der KG Rust laut Teilungsplan der Fa. TERRAGON Vermessung ZT -

GmbH, GZ 13556, vom 31.03.2025  vor:  
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